
Gesetz- und Verordnungsblatt
für den Freistaat Thüringen

2023 Ausgegeben zu Erfurt, den 18. Januar 2023 Nr. 1

Tag Inhalt Seite
20.12.2022 Erstes Gesetz zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes............................... 1
20.12.2022 Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Aufbaubankgesetzes........................................... 2
20.12.2022 Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmelde-

gesetzes.........................................................................................................................................
3

20.12.2022 Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch...........................................................................................................................

3

03.01.2023 Thüringer Verordnung zur Anpassung von Zuständigkeitsverordnungen auf den Gebieten des 
Veterinärrechts und der Lebensmittelüberwachung sowie von Verweisungen im Thüringer Lebens-
mittelüberwachungsgesetz................................................................................................................ 4

22.12.2022 Dritte Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über gerichtliche Zuständigkeiten in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit............................................................................................................... 13

Erstes Gesetz  
zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgesetzes 

Vom 20. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1

Das Thüringer Verfassungsschutzgesetz vom 8. August 
2014 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229), wird wie 
folgt geändert:

1. § 25 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Die Parlamentarische Kontrollkommission be-
steht aus fünf Mitgliedern, die zu Beginn der Wahlpe-
riode vom Landtag aus seiner Mitte mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages gewählt 
werden. Die parlamentarische Opposition im Landtag 
muss im Verhältnis ihrer Stärke zu den regierungstra-
genden Fraktionen und Parlamentarischen Gruppen 
des Landtags im Gremium vertreten sein. Mit der glei-
chen Mehrheit kann der Landtag Mitglieder der Parla-
mentarischen Kontrollkommission abberufen."

2. Dem § 38 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Alle Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkom-
mission sind auf der Grundlage des durch das Erste Ge-
setz zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzge-
setzes vom 20. Dezember 2022 geänderten Thüringer 
Verfassungsschutzgesetzes unverzüglich nach dem In-
krafttreten dieses Änderungsgesetzes zu wählen. So-
weit Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkom-
mission bereits vor Inkrafttreten des Ersten Gesetzes 
zur Änderung des Thüringer Verfassungsschutzgeset-
zes vom 20. Dezember 2022 vom 7. Thüringer Land-
tag gewählt wurden, verlieren diese ihre Mitgliedschaft 
mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 20. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Drittes Gesetz  
zur Änderung des Thüringer Aufbaubankgesetzes 

Vom 20. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Aufbaubankgesetz vom 21. November 2001 
(GVBl. S. 317), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Mai 
2008 (GVBl. S. 113), wird wie folgt geändert:

1.  Der Überschrift wird der Klammerzusatz "(ThürAufbBG)" 
angefügt.

2. In der Einleitung des § 2 Abs. 2 Satz 1 und in § 2 Abs. 3 
Satz 1 werden jeweils die Worte "Europäischen Ge-
meinschaft" durch die Worte "Europäischen Union" er-
setzt.

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung "§ 3 Abs. 3" durch 
die Verweisung "Absatzes 2 Satz 1" ersetzt.

bb) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Beteiligung von Arbeitnehmern im Verwal-
tungsrat bestimmt sich nach den insoweit entspre-
chend anzuwendenden Bestimmungen des Drit-
telbeteiligungsgesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I 
S. 974) in der jeweils geltenden Fassung. Aktiv 
und passiv wahlberechtigt sind nur Arbeitnehmer 
der Bank; entfallen bei einem Mitglied des Verwal-
tungsrats nach Satz 1 während der Mitgliedschaft 
die Voraussetzungen der Wählbarkeit, endet auch 
dessen Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. Ein Ver-
treter des Personalrats kann an den Sitzungen des 
Verwaltungsrats in beratender Funktion teilnehmen, 
wenn dem Verwaltungsrat keine Vertreter der Ar-
beitnehmer nach Satz 1 angehören."

4. In § 8 Abs. 3 Satz 1 werden die Verweisung "§ 2 Abs. 5 
des Wertpapierhandelsgesetzes in der Fassung vom 

9. September 1998 (BGBl. I S. 2708), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3198)," durch die Verweisung "§ 2 Abs. 11 
des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in der Fas-
sung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2708) in der 
jeweils geltenden Fassung" und die Verweisung "§ 2 
Abs. 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes" durch 
die Verweisung "§ 2 Abs. 1 WpHG" ersetzt.

5. In § 10 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe "der §§ 63 und 64 
des Thüringer Beamtengesetzes in der Fassung vom 
8. September 1999 (GVBl. S. 525) in der jeweils gel-
tenden Fassung" durch die Angabe "des § 35 des Thü-
ringer Beamtengesetzes vom 12. August 2014 (GVBl. 
S. 472) in Verbindung mit § 37 des Beamtenstatusge-
setzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010) jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

6. In § 14 Abs. 3 Satz 2 wird die Verweisung "Vierten Ab-
schnitts des Zweiten Teils des Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der Fas-
sung vom 27. September 1994 (GVBl. S. 1053) in der 
jeweils geltenden Fassung" durch die Verweisung "Vier-
ten Abschnitts des Zweiten Teils des Thüringer Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes in der 
Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBl. S. 24) in der je-
weils geltenden Fassung" ersetzt.

7. In § 16 Abs. 2 wird die Verweisung "§§ 4 bis 8 des Thü-
ringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der Fassung 
vom 27. November 1997 (GVBl. S. 430) in der jeweils 
geltenden Fassung" durch die Verweisung "§§ 4 bis 8 
des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes in der 
Fassung vom 1. Dezember 2014 (GVBl. S. 685) in der 
jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

8. In § 19 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 20. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Zweites Gesetz  
zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes 

Vom 20. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 5 Abs. 2 Nr. 5 des Thüringer Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Bundesmeldegesetzes vom 23. September 2015 
(GVBl. S. 131), das durch Gesetz vom 30. März 2022 
(GVBl. S. 201) geändert worden ist, wird die Verweisung 
"§ 23 Abs. 2 und 3 BMG" durch die Verweisung "§ 23 Abs. 2 
und 3 sowie § 23a Abs. 1 BMG" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 20. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Zweites Gesetz  
zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

Vom 20. Dezember 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch vom 12. Juli 2013 (GVBl. S. 161), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Okto-
ber 2022 (GVBl. S. 414), wird wie folgt geändert:

1. Dem § 7 b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"§ 7 c Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung."

2. Dem § 7 c Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

"Der nach Satz 1 maßgebliche Zuschussbedarf des 
Jahres 2021 des Landkreises Wartburgkreis ergibt 
sich aus der Addition der nach Satz 1 maßgeblichen 
Zuschussbedarfe des Jahres 2021 des Landkreises 
Wartburgkreis und der Stadt Eisenach. Der Zuschuss-
bedarf der Stadt Eisenach ist in den Gliederungsnum-
mern des Unterabschnitts 451 um 16,1 vom Hundert, 
des Unterabschnitts 460 um 86,3 vom Hundert und 
des Unterabschnitts 462 um 86,4 vom Hundert zu re-
duzieren."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 20. Dezember 2022 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer
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Thüringer Verordnung 
zur Anpassung von Zuständigkeitsverordnungen auf den Gebieten des 

Veterinärrechts und der Lebensmittelüberwachung sowie von  
Verweisungen im Thüringer Lebensmittelüberwachungsgesetz 

Vom 3. Januar 2023

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des 
Verkündungsgesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2),
des § 3 Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 und des § 88 
Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414), und
des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes 
vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), verordnet die Lan-
desregierung und
aufgrund des § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Thüringer Tiergesund-
heitsgesetzes in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. 
S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), und
des § 1 Abs. 4 Satz 1 und des § 10 Abs. 1 Nr. 2 des Thürin-
ger Lebensmittelüberwachungsgesetzes vom 8. Juli 2009 
(GVBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1 
Änderung der  

Thüringer Tierseuchenzuständigkeitenverordnung

Die Thüringer Tierseuchenzuständigkeitenverordnung vom 
27. Oktober 2009 (GVBl. S. 761), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 29. März 2018 (GVBl. S. 84), 
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

"Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten 
sowie zur Übertragung von Ermächtigungen auf 
dem Gebiet des Tiergesundheitsrechts (Thürin-
ger Tiergesundheitszuständigkeitenverordnung 

-ThürTierGesErmZustVO-)"

2. In § 1 wird die Angabe "vom 22. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1324)" durch die Angabe "in der Fassung vom 
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938)" ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird die Angabe "3. März 2010 
(BGBl. I S. 203)" durch die Angabe "26. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1170)" ersetzt. 

b) In Nummer 2 Buchst. b wird nach dem Wort "nach" 
die Verweisung "§ 27 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4," ein-
gefügt.

4. § 5 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Buchstabe d wird folgender neue Buchstabe 
e eingefügt:

"e) die Ausstellung einer Bescheinigung nach § 39 
Abs. 2,"

b) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe f und 
nach dem Wort "Vorlage" werden die Worte "oder 
der Ausstellung" eingefügt.

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Einleitung wird die Angabe "29. September 
2011 (BGBl. I S. 1959)" durch die Angabe "8. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1605)" ersetzt.

b) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

"b) die Unterrichtung des Bundesministeriums 
für Ernährung und Landwirtschaft nach § 6 
Abs. 1 Satz 2, § 11b Abs. 2 Nr. 2 und § 14f 
Abs. 7 Satz 1,"

bb) Nach Buchstabe d wird folgender neue Buch-
stabe e eingefügt:

"e) die Bekanntmachung der Festlegung ei-
nes gefährdeten Gebiets und der Pufferzo-
ne sowie deren Änderung oder Aufhebung 
sowie die Veröffentlichung im Bundesanzei-
ger nach § 14d Abs. 2 Satz 5,"

cc) Folgender Buchstabe f wird angefügt:

"f) die Bekanntmachung der Festlegung eines 
Teils des gefährdeten Gebiets als Kernge-
biet sowie dessen Änderung oder Aufhe-
bung sowie die Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger nach § 14d Abs. 2a Satz 3 in 
Verbindung mit Abs. 2 Satz 5,"

dd) Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe g 
und die Verweisung "§ 14d;" wird durch die Ver-
weisung "§ 14k Abs. 1," ersetzt.

ee) Folgender Buchstabe h wird angefügt:

"h) die Übermittlung der Ergebnisse der im Plan 
zur Tilgung der Afrikanischen Schweine-
pest bei Wildschweinen vorgesehen Unter-
suchungen an das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft nach § 14k 
Abs. 2;"
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c) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Buchstabe e werden folgende neue Buch-
staben f und g eingefügt:

"f) die Festlegung eines Gebiets um die Ab-
schuss- oder Fundstelle als gefährdetes Ge-
biet oder eines Gebiets um das gefährde-
te Gebiet als Pufferzone nach § 14d Abs. 2 
Satz 1, wenn mehr als ein Landkreis oder 
eine kreisfreie Stadt betroffen ist,

g) die Festlegung eines Teils des gefährdeten 
Gebiets als Kerngebiet nach § 14d Abs. 2a 
Satz 1, wenn mehr als ein Landkreis oder 
eine kreisfreie Stadt betroffen ist,"

bb) Der bisherige Buchstabe f wird Buchstabe h und 
erhält folgende Fassung:

"h) die Aufhebung der Festlegung des gefähr-
deten Bezirks oder Gebiets, der Pufferzo-
ne oder, im Fall der Festlegung eines Kern-
gebiets, des Kerngebiets nach § 24 Abs. 5 
Satz 1 oder 2, wenn mehr als ein Landkreis 
oder eine kreisfreie Stadt betroffen ist,"

cc) Der bisherige Buchstabe g wird Buchstabe i.

6. In § 10 wird die Angabe "8. Mai 2013 (BGBl. I S. 1212)" 
durch die Angabe "15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 
2664)" ersetzt.

7. In § 20 Nr. 2 Buchst. d wird das Wort "betroffen" vor 
dem Wort "Aquakulturbetrieb" durch das Wort "betrof-
fenen" ersetzt.

8. In § 24 Nr. 1 wird der Klammerzusatz "(ABl. L 147 vom 
31.5.2001, S. 1, L 325 S. 35; 2002 L 43 S. 27; 2003 
L 214 S. 80, L 323 S. 14; 2006 L 283 S. 62, 63; 2008 
L 117 S. 47; 2015 L 329 S. 28; 2017 L 17 S. 52)" durch 
den Klammerzusatz "(ABl. L 147 vom 31.5.2001 S. 1; 
L 325 vom 8.12.2001, S. 35; L 43 vom 14.2.2002, S. 27; 
L 214 vom 26.8.2003, S. 80; L 323 vom 10.12.2003, 
S. 14; L 283 vom 14.10.2006, S. 62, 63; L 117 vom 
1.5.2008, S. 47; L 329 vom 15.12.2015, S. 28; L 17 
vom 21.1.2017, S. 52; L 312 vom 28.11.2017, S. 93; 
L 398 vom 11.11.2021, S. 53)" ersetzt.

9. § 26 wird aufgehoben.

10. § 27 erhält folgende Fassung:

'§ 27 
Verordnung (EU) 2016/429

Nach der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung ei-
niger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit ("Tier-
gesundheitsrecht") (ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1; 
L 57 vom 3.3.2017, S. 65; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; 
L 84 vom 20.3.2020, S. 24; L 48 vom 11.2.2021, S. 3; 

L 224 vom 24.6.2021, S. 42) in der jeweils geltenden 
Fassung ist
1. das für das Veterinärwesen zuständige Ministeri-

um zuständig für die Benennung von Laboratori-
en nach Artikel 54 Abs. 2 Buchst. b und Artikel 73 
Abs. 2 Buchst. b, auch in Verbindung mit § 35 die-
ser Verordnung;

2. das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig 
für
a) die Information der Öffentlichkeit nach Artikel 15, 

wenn mehr als ein Landkreis oder eine kreis-
freie Stadt betroffen ist, im Benehmen mit dem 
für Veterinärwesen zuständigen Ministerium,

b) die Durchführung von Simulationen zu den in 
Artikel 43 Abs. 1 genannten Notfallplänen nach 
Artikel 45 Abs. 1,

c) die Errichtung einer Sperrzone nach Artikel 64 
Abs. 1 Satz 1 und die Anpassung der Grenzen 
der Sperrzone und die Festlegung zusätzlicher 
Sperrzonen nach Artikel 64 Abs. 2, wenn jeweils 
mehr als ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt 
betroffen ist, jeweils auch in Verbindung mit Ar-
tikel 80 Abs. 2 oder Artikel 82 Abs. 2,

d) die Ausarbeitung eines Impfplans und die Fest-
legung von Impfzonen nach Artikel 69 Abs. 1 un-
ter Berücksichtigung der Anforderungen nach 
Artikel 69 Abs. 2,

e) die Genehmigung der Verbringung gehaltener 
Landtiere zu wissenschaftlichen Zwecken nach 
Artikel 138 Abs. 1 unter den Bedingungen nach 
Artikel 138 Abs. 2,

f) die Genehmigung der Verbringung von Zucht-
material zu wissenschaftlichen Zwecken in ei-
nen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nach Artikel 165 Abs. 1,

g) die Genehmigung der Verbringung von Wasser-
tieren zu wissenschaftlichen Zwecken in einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
nach Artikel 204 Abs. 1.'

11. Nach § 27 werden folgende neue §§ 28 und 29 einge-
fügt:

"§ 28 
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der 
Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in 
denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien 
sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehal-
tenen Landtieren und von Bruteiern (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 115; L 191 vom 16.6.2020, S. 3; L 267 
vom 14.8.2020, S. 6) in der jeweils geltenden Fassung 
ist das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig für
1. die Zulassung eines elektronischen Kennzeichens 

zur Identifizierung von Rindern nach Artikel 38 
Abs. 2 Buchst. a, soweit das Ersetzen einer her-
kömmlichen Ohrmarke durch ein elektronisches 
Kennzeichen nach Artikel 41 Abs. 1 in Verbindung 
mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 
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TierGesG genehmigt ist und keine Bundesbehör-
de für die Zulassung bestimmt ist,

2. die Festlegung von Verfahren für die Beantragung 
einer Ausnahme nach Artikel 39 Abs. 2 Satz 2,

3. die Genehmigung eines Identifizierungsmittels für 
Rinder nach Artikel 41 Abs. 2 Buchst. b in Verbin-
dung mit Artikel 9 Abs. 1 oder 3 Satz 1 und Artikel 11 
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/520 der 
Kommission vom 24. März 2021 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) 2016/429 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Rückverfolgbarkeit bestimmter gehaltener 
Landtiere (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 39) in der 
jeweils geltenden Fassung und in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 Tier-
GesG, soweit keine Bundesbehörde für die Geneh-
migung bestimmt ist,

4. die Genehmigung eines Identifizierungsmittels für 
Schafe und Ziegen nach Artikel 48 Abs. 3 Buchst. b 
in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1 bis 3 und Artikel 11 
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/520 und 
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 
Abs. 1 Nr. 9 TierGesG, soweit keine Bundesbehör-
de für die Genehmigung bestimmt ist,

5. die Genehmigung der Verwendung eines Bo-
lustransponders nach Artikel 46 Abs. 2, soweit die 
Verwendung nicht bereits nach einer Rechtsverord-
nung nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 TierGesG gestattet ist,

6. die Festlegung von Verfahren für die Beantragung 
einer Ausnahme nach Artikel 47 Abs. 2 Satz 2,

7. die Gestattung zur Abweichung von der Verpflich-
tung zur Identifizierung von Schweinen für Unter-
nehmen von Betrieben der Lieferkette nach Artikel 
53,

8. die Festlegung von Verfahren für die Beantragung 
einer Ausnahme nach Artikel 54 Abs. 3,

9. die Genehmigung eines Identifizierungsmittels für 
Schweine nach Artikel 55 Abs. 1 Buchst. b in Ver-
bindung mit Artikel 9 Abs. 1 bis 3 und Artikel 11 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/520 und in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 
Abs. 1 Nr. 9 TierGesG, soweit keine Bundesbehör-
de für die Genehmigung bestimmt ist,

10. die Genehmigung eines Identifizierungsmittels für 
Equiden nach Artikel 59 Abs. 2 Buchst. b in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 
Nr. 9 TierGesG, soweit keine Bundesbehörde für 
die Genehmigung bestimmt ist,

11. die Gestattung der Anwendung eines vereinfach-
ten Verfahrens zur Identifizierung von Equiden, die 
zum Schlachthof verbracht werden sollen und für 
die nach Artikel 110 Abs. 1 Buchst. a der Verord-
nung (EU) 2016/429 kein einziges, lebenslang gül-
tiges Identifizierungsdokument ausgestellt wurde, 
nach Artikel 61 Abs. 1 Satz 1, soweit die Anwen-
dung nicht bereits nach einer Rechtsverordnung 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 TierGesG gestattet ist, 

12. die Genehmigung eines injizierbaren Transponders 
für Hunde, Katzen und Frettchen nach Artikel 70 
Buchst. b oder für Heimtiere nach Artikel 72 in Ver-
bindung mit Artikel 70 Buchst. b, soweit nicht in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 Tier-

GesG eine Bundesbehörde für die Genehmigung 
bestimmt ist,

13. die Genehmigung eines Identifizierungsmittels für 
Camelidae und Cervidae nach Artikel 75 Abs. 1 
Buchst. b in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 1 bis 3 
und Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) 
2021/520 und für Papageienvögel nach Artikel 76 
Abs. 2 Buchst. a in Verbindung mit Artikel 10 Abs. 2 
und Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) 
2021/520, soweit nicht in einer Rechtsverordnung 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 TierGesG eine Bundesbehör-
de für die Genehmigung bestimmt ist.

§ 29 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/686

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/686 der 
Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Par-
laments und des Rates betreffend die Zulassung von 
Zuchtmaterialbetrieben sowie die Anforderungen an die 
Rückverfolgbarkeit und die Tiergesundheit in Bezug auf 
Verbringungen innerhalb der Union von Zuchtmateri-
al von bestimmten gehaltenen Landtieren (ABl. L 174 
vom 3.6.2020, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 
ist das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig für
1. die Zustimmung zur Annahme von Sendungen von 

Samen von Schafen und Ziegen nach Artikel 13 
Buchst. a,

2. die Gewährung einer Ausnahmeregelung für die 
Verbringung von für wissenschaftliche Zwecke be-
stimmtem Zuchtmaterial in einen anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union und die Zustimmung 
zur Annahme von Sendungen des Zuchtmaterials 
nach Artikel 44 Abs. 1,

3. die Gewährung einer Ausnahmeregelung für die 
Verbringung von Zuchtmaterial in Genbanken in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on und die Zustimmung zur Annahme von Sendun-
gen des Zuchtmaterials nach Artikel 45 Abs. 1,

4. die Entgegennahme der Meldungen für geplante 
Verbringungen von Zuchtmaterial, das für wissen-
schaftliche Zwecke oder für die Lagerung in Gen-
banken bestimmt ist, in einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union nach Artikel 47."

12. Folgende §§ 30 bis 35 werden angefügt:

'§ 30 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/687

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 der 
Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die 
Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seu-
chen (ABl. L 174 vom 3.6.2020, S. 64) in der jeweils 
geltenden Fassung ist
1. das für das Veterinärwesen zuständige Ministeri-

um zuständig für die Einrichtung einer operationel-
len Expertengruppe nach den Artikeln 66 und 107 
Abs. 1;
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2. das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig 
für
a) die Sicherstellung der Vorgaben nach Artikel 3 

Abs. 2, wenn Laboruntersuchungen erforderlich 
sind, um das Auftreten einer Seuche der Kate-
gorie A zu bestätigen oder auszuschließen,

b) die Einrichtung einer vorläufigen Sperrzone 
nach Artikel 9 Abs. 1 und deren Aufrechterhal-
tung nach Artikel 9 Abs. 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit Artikel 10, wenn jeweils mehr als 
ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt betrof-
fen ist,

c) die Festlegung von Probenahmeverfahren für 
gehaltene Tiere nicht gelisteter Arten und wild 
lebende Tiere gelisteter Arten nach Artikel 14 
Abs. 1,

d) die Einrichtung einer Sperrzone nach Artikel 21 
Abs. 1 und das Absehen von der Einrichtung ei-
ner Sperrzone nach Artikel 21 Abs. 3, wenn je-
weils mehr als ein Landkreis oder eine kreis-
freie Stadt betroffen ist,

e) die Genehmigung der Verarbeitung und Verwen-
dung tierischer Nebenprodukte der Kategorie 2 
als Material der Kategorie 3 in einer zugelasse-
nen Anlage nach Artikel 29 Abs. 4 Satz 1 und 
die Genehmigung solcher Sendungen bei Ver-
bringung aus einem anderen Mitgliedstaat nach 
oder durch Thüringen nach Artikel 29 Abs. 4 
Satz 2,

f) die Genehmigung der Verarbeitung und Verwen-
dung tierischer Nebenprodukte als Material der 
Kategorie 3 in einer für die Verarbeitung oder 
Beseitigung tierischer Nebenprodukte zugelas-
senen Anlage nach Artikel 44 Abs. 4 Satz 1,

g) die Festlegung einer infizierten Zone nach Ar-
tikel 63 Abs. 1 und Artikel 103 Abs. 1 oder die 
Anpassung der Grenzen der ursprünglichen in-
fizierten Zone nach Artikel 63 Abs. 3 und Arti-
kel 103 Abs. 2, wenn jeweils mehr als ein Land-
kreis oder eine kreisfreie Stadt betroffen ist,

h) die Einrichtung einer vorläufigen Sperrzone 
nach Artikel 75, wenn mehr als ein Landkreis 
oder eine kreisfreie Stadt betroffen ist,

i) die Einrichtung einer Sperrzone nach Artikel 85 
Abs. 1 und die Anpassung der Grenzen der ur-
sprünglichen Sperrzone nach Artikel 85 Abs. 3, 
wenn jeweils mehr als ein Landkreis oder eine 
kreisfreie Stadt betroffen ist,

j) den Verzicht auf Einrichtung einer Sperrzone 
und die Einrichtung einer Sperrzone, die aus 
einer Schutzzone ohne angrenzende Überwa-
chungszone besteht, nach Artikel 85 Abs. 4, 
wenn jeweils mehr als ein Landkreis oder eine 
kreisfreie Stadt betroffen ist.

§ 31 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/688

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 der 
Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich Tiergesundheits-
anforderungen an Verbringungen von Landtieren und 

Bruteiern innerhalb der Union (ABl. L 174 vom 3.6.2020, 
S. 140; L 389 vom 4.11.2021, S. 23) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist das Landesamt für Verbraucher-
schutz zuständig für die Genehmigung der Verbrin-
gung nach Artikel 11 Abs. 4, Artikel 12 Abs. 4, Artikel 13 
Satz 1, Artikel 17 Satz 1, Artikel 24 Satz 1, Artikel 27 
Satz 1, Artikel 30 Satz 1, Artikel 32 Abs. 2, Artikel 33 
Abs. 2, Artikel 64 Abs. 3, Artikel 65 Abs. 3 Satz 1 und 
Artikel 101 Abs. 5.

§ 32 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/689

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der 
Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung 
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Par-
laments und des Rates hinsichtlich Vorschriften be-
treffend Überwachung, Tilgungsprogramme und den 
Status "seuchenfrei" für bestimmte gelistete und neu 
auftretende Seuchen (ABl. L 174 vom 3.6.2020, S. 211) 
in der jeweils geltenden Fassung ist
1. das für das Veterinärwesen zuständige Ministeri-

um zuständig für
a) die Aufgaben im Zusammenhang mit der Auf-

stellung eines Tilgungsplans und einer Seu-
chenbekämpfungsstrategie zur Tilgung einer 
Seuche nach den Artikeln 12 bis 14, Artikel 15 
Abs. 1, den Artikeln 32, 37 und 46, Artikel 47 
Abs. 1 und 4 sowie Artikel 48, 

b) den Antrag auf Anerkennung des Status "seu-
chenfrei" für Thüringen nach Artikel 71 Abs. 1 
Buchst. b; 

2. das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig 
für
a) die Sicherstellung im Zusammenhang mit Dia-

gnosemethoden nach Artikel 6 Abs. 1,
b) die Durchführung von Überwachungsprogram-

men nach Artikel 10 Abs. 2,
c) die Aussetzung des Status "seuchenfrei" als 

Übergangsmaßnahme nach Artikel 82 Abs. 3, 
wenn mehr als ein Landkreis oder eine kreis-
freie Stadt betroffen ist, oder die Aufhebung der 
Aussetzung nach Artikel 82 Abs. 4.

§ 33 
Delegierte Verordnung (EU) 2020/692

Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der 
Kommission vom 30. Januar 2020 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für den 
Eingang von Sendungen von bestimmten Tieren, be-
stimmtem Zuchtmaterial und bestimmten Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs in die Union und für deren an-
schließende Verbringung und Handhabung (ABl. L 174 
vom 3.6.2020, S. 379; L 40 vom 4.2.2021, S. 23) in der 
jeweils geltenden Fassung ist
1. das für das Veterinärwesen zuständige Ministeri-

um zuständig für
a) die Erteilung einer speziellen Genehmigung für 

den Eingang der Sendungen von Huftieren in 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
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für geschlossene Betriebe bestimmt sind, nach 
Artikel 28 Abs. 2,

b) die Genehmigung als Durchfuhrmitgliedstaat 
nach Artikel 28 Abs. 3 Satz 1,

c) die Genehmigung von Ausnahmen für Sendun-
gen von Huftieren in die Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, die für einen geschlossenen 
Betrieb bestimmt sind, nach Artikel 32,

d) die Bewertung der Risiken im Zusammenhang 
mit dem Eingang von Sendungen von Zucht-
material in die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, die für geschlossene Betriebe bestimmt 
sind, nach Artikel 95 Buchst. a,

e) die Bewertung der möglichen Risiken des Ein-
gangs von Zuchtmaterial aus geschlossenen 
Betrieben für die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union nach Artikel 117 Buchst. a;

2. das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig für 
die Genehmigung des Eingangs von Bruteiern in 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach 
Artikel 100 Buchst. a.

§ 34 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/520

Nach der Durchführungsverordnung (EU) 2021/520 ist 
das Landesamt für Verbraucherschutz zuständig für
1. die Gestattung der Anbringung eines neuen elek-

tronischen Kennzeichens nach Artikel 19 Abs. 4,
2. die Genehmigung für weitere Angaben in Identifizie-

rungsmitteln nach Anhang II Teil 1 Nr. 3, soweit die 
Genehmigung nicht bereits aufgrund einer Rechts-
verordnung nach § 6 Abs. 1 Nr. 9 TierGesG erteilt 
ist.

Die Regelungen des § 28 mit weiteren auf die Durch-
führungsverordnung (EU) 2021/520 Bezug nehmen-
den Regelungen bleiben unberührt.

§ 35 
Verordnung (EU) 2017/625

Nach der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über 
amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Fut-
termittelrechts und der Vorschriften über Tiergesund-
heit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzen-
schutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) 
Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, 
(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) 
Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie 
der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und 
(EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG 
des Rates (Verordnung über amtliche Kontrollen) (ABl. 
L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 24.5.2017, S. 40; 
L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 vom 18.12.2018, 

S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist das für das Veterinärwesen zu-
ständige Ministerium für den Bereich Tiergesundheit 
zuständig für die Benennung amtlicher Laboratorien 
nach Artikel 37 Abs. 1 sowie für die Rückgängigma-
chung der Benennung nach Artikel 39 Abs. 2.'

13. Die bisherigen §§ 28 und 29 werden die §§ 36 und 37.

14. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

Artikel 2 
Änderung der Thüringer Verordnung über die  

Zuständigkeiten auf dem Gebiet des  
Arzneimittelrechts

Die Thüringer Verordnung über die Zuständigkeiten auf 
dem Gebiet des Arzneimittelrechts vom 10. September 
2000 (GVBl. S. 309), zuletzt geändert durch Artikel 17 der 
Verordnung vom 8. August 2013 (GVBl. S. 208), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

"§ 1

Zuständige Behörde
1. nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) in der Fassung 

vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394) in der 
jeweils geltenden Fassung und den aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften sowie

2. im Sinne des § 64 Abs. 1 des Tierarzneimittelge-
setzes (TAMG) vom 27. September 2021 (BGBl. I 
S. 4530) in der jeweils geltenden Fassung

ist das Landesamt für Verbraucherschutz, soweit sich 
aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts ande-
res ergibt."

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Zuständige Behörden nach dem Tierarznei-
mittelgesetz für
1. das Ausstellen eines Nachweises nach § 45 

Abs. 2 Nr. 2,
2. das Verlangen der Vorlage von Nachweisen 

nach § 48 Abs. 4 Satz 2,
3. die Überwachung von Personen, Betrieben und 

Einrichtungen nach § 72 Abs. 2, auch in Ver-
bindung mit Artikel 123 der Verordnung (EU) 
2019/6 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarznei-
mittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/
EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43; L 163 vom 
20.6.2019, S. 112; L 326 vom 8.10.2020, S. 15; 
L 241 vom 8.7.2021, S. 17; L 151 vom 2.6.2022, 
S. 74) in der jeweils geltenden Fassung, hin-
sichtlich
a) der tierärztlichen Hausapotheken,
b) des Einzelhandels mit Tierarzneimitteln au-

ßerhalb der Apotheken,
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c) des Bezugs oder der Anwendung von Tier-
arzneimitteln oder veterinärmedizintechni-
schen Produkten bei Personen oder Betrie-
ben, die diese berufs- oder gewerbsmäßig 
bei Tieren anwenden,

4. die Unterrichtung über die Durchführung der 
Probenahme nach § 75 Abs. 2 und das Verlan-
gen der Erstattung des Kaufpreises sowie der 
erforderlichen Versandkosten nach § 75 Abs. 3, 
soweit nach den Nummern 3 und 6 eine Zustän-
digkeit für die Überwachung besteht,

5. das Treffen von Anordnungen und Maßnahmen 
nach § 76 Abs. 1, soweit nach den Nummern 3 
und 6 eine Zuständigkeit für die Überwachung 
besteht,

6. die Überwachung der in § 48 Abs. 4 Satz 1 ge-
nannten Personen, Betriebe und Einrichtungen 
sowie die Überwachung solcher Personen, Be-
triebe und Einrichtungen, die Stoffe herstellen, 
lagern, einführen oder in den Verkehr bringen, 
die in Tabelle 1 des Anhangs der Verordnung 
(EU) Nr. 37/2010 der Kommission vom 22. De-
zember 2009 über pharmakologisch wirksa-
me Stoffe und ihre Einstufung hinsichtlich der 
Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tie-
rischen Ursprungs (ABl. L 15 vom 20.1.2010, 
S. 1; L 293 vom 11.11.2010, S. 72; L 186 vom 
27.5.2021, S. 32) in der jeweils geltenden Fas-
sung aufgeführt sind, nach § 77 in Verbindung 
mit § 72 Abs. 2 sowie

7. die Entgegennahme der Anzeige von Personen 
nach § 79 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 in Verbin-
dung mit Absatz 1,

sind die Landkreise und kreisfreien Städte jeweils 
im übertragenen Wirkungskreis (Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsämter)."

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "Tierhalter-Arznei-
mittel-Nachweisverordnung vom 20. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3450)" durch die Verweisung "Tierhalter-
Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung 
vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1380 -1382-)" ersetzt.

3. In § 4 wird die Verweisung "§ 97 des Arzneimittelge-
setzes" durch die Angabe "§ 97 AMG und § 89 TAMG" 
ersetzt.

Artikel 3 
Änderung der  

Thüringer Tierschutzzuständigkeitsverordnung

Die Thüringer Tierschutzzuständigkeitsverordnung vom 
27. Februar 2009 (GVBl. S. 277), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 15. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 521), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d und e erhält folgen-
de Fassung:

"d) die Genehmigung und Prüfung eines Versuchs-
vorhabens nach § 8 Abs. 1,

e) die Genehmigung im vereinfachten Geneh-
migungsverfahren nach § 8a Abs. 1 Satz 1 
und die Erfüllung der Vorgaben für eine als er-
teilt geltende Genehmigung nach § 8a Abs. 1 
Satz 2 sowie die Entgegennahme der Anzeige 
der Durchführung eines Versuchsvorhabens, in 
dem Zehnfußkrebse verwendet werden, nach 
§ 8a Abs. 3,"

b) In Absatz 2 wird der Klammerzusatz "(ABl. L 3 vom 
5.1.2005, S. 1; 2006 L 113, S. 26)" durch den Klam-
merzusatz "(ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1; L 113 vom 
27.4.2006, S. 26; L 137 vom 24.5.2017, S. 40)" er-
setzt.

c) In Absatz 3 Nr. 1 wird die Bezeichnung "Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz" durch die Bezeichnung "Bundes-
institut für Risikobewertung" ersetzt.

d) Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe f wird die Verweisung "§ 6 Abs. 3 
Satz 2" durch die Verweisung "§ 6 Abs. 4 Satz 2" 
ersetzt.

bb) In Buchstabe q werden nach der Verweisung 
"§ 32 Abs. 4 Satz 2" die Worte "und die Berück-
sichtigung wissenschaftlich begründeter Darle-
gungen sowie wissenschaftlicher Beurteilungen 
nach § 32 Abs. 4a" eingefügt.

cc) Die Buchstaben r bis t erhalten folgende Fas-
sung:

"r) die Genehmigung von Änderungen geneh-
migter Versuchsvorhaben nach § 34 Abs. 1 
Satz 1 oder die Genehmigung von Änderun-
gen genehmigter Versuchsvorhaben im ver-
einfachten Genehmigungsverfahren nach 
§ 37 Abs. 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 1 
Satz 1,

s) die Entgegennahme einer Änderungsan-
zeige nach § 34 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 
Satz 1 und die Mitteilung nach § 34 Abs. 3 
Satz 2,

t) den Widerruf der Genehmigung nach § 34 
Abs. 2 Satz 2,"

dd) Die Buchstaben v bis y erhalten folgende Fas-
sung:

"v) die Entgegennahme des Antrags auf Geneh-
migung eines Versuchsvorhabens im ver-
einfachten Genehmigungsverfahren nach 
§ 36 Abs. 1 Satz 1, die Mitteilungen nach 
§ 36 Abs. 2 Satz 1, die Verlängerung der 
in § 36 Abs. 2 Satz 1 genannten Zeiträume 
nach § 36 Abs. 2 Satz 2, die Ausstellung ei-
ner Empfangsbestätigung nach § 36 Abs. 3 
Satz 1 und die Aufgaben nach § 36 Abs. 4 
und 5,
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w) die Entgegennahme der Angaben nach § 37 
Abs. 1 Satz 2,

x) die Prüfung der Anzeige von Änderungen 
von Versuchsvorhaben nach § 38, 

y) die Entgegennahme der Angaben nach § 39 
Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 
Satz 2 sowie der Änderungsanzeige nach 
§ 39 Abs. 1 Satz 4, die Mitteilung nach § 39 
Abs. 2 Satz 1, die Verlängerung der Frist 
nach § 39 Abs. 2 Satz 2, die Ausstellung ei-
ner Empfangsbestätigung nach § 39 Abs. 2a 
Satz 1 sowie die Prüfung der Anzeige von 
Versuchsvorhaben nach § 39 Abs. 3,"

ee) Der bisherige Buchstabe y wird Buchstabe z.

e) In Absatz 6 wird der Klammerzusatz "(ABl. L 303 
vom 18.11.2009, S. 1; 2014 L 326 S. 6)" durch den 
Klammerzusatz "(ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1; 
L 326 vom 11.11.2014, S. 6; L 137 vom 24.5.2017, 
S. 40)" ersetzt.

2. In § 7 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 4 
Änderung der  

Thüringer Lebensmittelzuständigkeitenverordnung

Die Thüringer Lebensmittelzuständigkeitenverordnung 
vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 15. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 521), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird der Klammerzusatz "(ABl. 
L 95 vom 7.4.2017, S. 1, L 137 vom 24.5.2017, 
S. 40; 2018 L 48 vom 21.2.2018, S. 44, L 322 
vom 18.12.2018, S. 85)" durch den Klammerzu-
satz "(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 vom 
24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 
vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, 
S. 73)" ersetzt.

b) In Nummer 3 wird das Komma durch das Wort "und" 
ersetzt.

c) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

"4. der AVV Rahmen-Überwachung vom 20. Janu-
ar 2021 (BAnz AT 26.01.2021 B6) in der jeweils 
geltenden Fassung für den Bereich Lebensmit-
telüberwachung für
a) die Sicherstellung der Anforderungen an 

amtliche Prüflaboratorien für amtliche Un-
tersuchungen nach § 4 Abs. 2 Satz 1,

b) die Übermittlung der notwendigen Informa-
tionen für die jährlichen Anpassungen des 
Kontrollplans an das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
nach § 14 Abs. 2 Satz 1,

c) die Übermittlung der für das Folgejahr zur 
Verfügung gestellten Kontingente amtlicher 
Proben an das Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit nach § 15 
Abs. 3,

d) die Meldung der Anzahl der im folgenden 
Kalenderjahr von jeder Erzeugnisgruppe 
des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 
396/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Februar 2005 über 
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in 
oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzli-
chen und tierischen Ursprungs und zur Än-
derung der Richtlinie 91/414/EWG des Ra-
tes (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung auf bestimmte 
Pflanzenschutzmittelrückstände risikobe-
zogen zu untersuchenden Proben an das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit nach § 18 Abs. 2,

e) die Information an das Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
über von Drittländern geplante Kontrollen 
nach § 27 Abs. 6,

f) die Übermittlung von Informationen an das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit zur Erstellung des Jah-
resberichts nach § 34 Abs. 2,

g) die Benennung von Kontaktstellen nach § 38 
Abs. 1 Satz 1,

h) die Unterrichtung des Bundesamts für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit über durchgeführte Simulationsübun-
gen nach § 39 Abs. 2."

d) Nummer 5 wird aufgehoben.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 6 Buchst. a erhält folgende Fassung:

"a) die Information der Öffentlichkeit nach § 40 
Abs. 1 Satz 1 oder 1a Satz 1 Nr. 1 und 2, 
auch in Verbindung mit § 39a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 und Abs. 2, sowie die Information des 
zuständigen Bundesministeriums oder des 
Bundesamts für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit nach § 39 Abs. 5 
Satz 4," 

bb) In Nummer 7 Buchst. a Halbsatz 2 wird die Ver-
weisung "§ 22 Abs. 6 Nr. 2" durch die Verwei-
sung "§ 22 Abs. 7 Nr. 2" ersetzt.

cc) Nach Nummer 13 wird folgende Nummer 14 
eingefügt:

"14. der Kontaminanten-Verordnung vom 
19. März 2010 (BGBl. I S. 286 -287-) in der 
jeweils geltenden Fassung für das Über-
lassen der von ihr amtlich verschlossenen 
oder versiegelten Parallelproben für ein 
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zweites Sachverständigengutachten sowie 
der von ihr nach § 5a Abs. 2 dokumentier-
ten Daten nach § 5a Abs. 5 einschließlich 
der vorausgehenden Probenvorbereitung 
und Entnahme von Parallelproben nach 
§ 5a Abs. 1 Satz 1 sowie der sachgerech-
ten Lagerung und Aufbewahrung der Par-
allelproben mit Anbringung der Daten nach 
§ 5a Abs. 3,"

dd) Nummer 15 erhält folgende Fassung:

"15. der Lebensmittelzusatzstoff-Durchfüh-
rungsverordnung vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1362) in der jeweils geltenden Fassung 
für die Erteilung der Genehmigung nach 
§ 4 Abs. 2 Satz 1,"

ee)  Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 
eingefügt:

"19. der Trinkwasserverordnung in der Fassung 
vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459) in der 
jeweils geltenden Fassung für die Feststel-
lung, dass die Qualität des in einem Le-
bensmittelbetrieb verwendeten Wassers 
die Genusstauglichkeit des Enderzeugnis-
ses nicht beeinträchtigen kann, nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5", 

ff) In Nummer 21 wird der Klammerzusatz "(ABl. 
L 342 vom 22.12.2009, S. 59; 2012 L 318 
S. 74; 2013 L 72 S. 16; L 142 S. 10; 2014 L 254 
S. 39; 2017 L 17 S. 52, L 326 S. 55)" durch den 
Klammerzusatz "(ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 59; L 318 vom 15.11.2012, S. 74; L 72 
vom 15.3.2013, S. 16; L 142 vom 29.5.2013, 
S. 10; L 254 vom 28.8.2014, S. 39; L 17 
vom 21.1.2017, S. 52; L 326 vom 9.12.2017, 
S. 55; L 183 vom 19.7.2018, S. 27; L 324 
vom 13.12.2019, S. 80; L 76 vom 12.3.2020, 
S. 36; L 397 vom 26.11.2020, S. 30; L 214 vom 
17.6.2021, S. 68; L 318 vom 9.9.2021, S. 8; 
L 365 vom 14.10.2021, S. 46)" ersetzt.

gg) In Nummer 22 Buchst. f wird die Verweisung 
"§ 22 Abs. 1" durch die Verweisung "§ 22 
Abs. 1a" ersetzt.

hh) Die Nummern 25 und 26 erhalten folgende Fas-
sung:

"25. der Gegenproben-Verordnung vom 11. Au-
gust 2009 (BGBl. I S. 2852) in der jeweils 
geltenden Fassung für

a) die Zulassung von privaten Sachver-
ständigen zur Untersuchung von Ge-
gen- oder Zweitproben nach § 1,

b) die Entgegennahme des Antrags auf Zu-
lassung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 und die 
Entgegennahme der Mitteilung von Än-
derungen nach § 3 Abs. 7 Satz 1,

c) das Anzeigeverfahren nach § 4,

26. der AVV Lebensmittelhygiene in der Fas-
sung vom 9. November 2009 (BAnz. 
Nr. 178a vom 25. November 2009) in der 
jeweils geltenden Fassung für 
a) die Wahrnehmung der Aufgaben und 

Befugnisse nach § 2 Abs. 1 bis 3 Satz 2 
und Abs. 4, soweit eine Zuständigkeit der 
oberen Lebensmittelüberwachungsbe-
hörde für die Zulassung des jeweiligen 
Betriebs gegeben ist; die Vergabe ei-
ner Zulassungsnummer nach § 2 Abs. 5 
Satz 2 erfolgt durch die obere Lebens-
mittelüberwachungsbehörde,

b) die Mitteilung der Zulassung und der 
Rücknahme oder des Widerrufs der Zu-
lassung von Betrieben an das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit nach § 2 Abs. 7,"

ii) In Nummer 27 wird die Angabe "nach § 21 
Abs. 2" durch die Angabe "für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit nach § 33 
Abs. 2" ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe "der Thüringer Verord-
nung zur Regelung von Zuständigkeiten nach der 
Trinkwasserverordnung und dem Infektionsschutz-
gesetz in Bezug auf Trinkwasser vom 28. Novem-
ber 2014 (GVBl. S. 722) in der jeweils geltenden 
Fassung und" gestrichen.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:

"1. die Überwachung der Einhaltung der in § 1 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürLMÜbG genannten 
Vorschriften in Bezug auf Mittel zum Täto-
wieren,"

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

"4. die Überwachung der Einhaltung des Ar-
tikels 67 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), 
zur Schaffung einer Europäischen Chemi-
kalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, 
der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie 
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommissi-
on (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1; L 136 
vom 29.5.2007, S. 3; L 141 vom 31.5.2008, 
S. 22; L 36 vom 5.2.2009, S. 84; L 260 vom 
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2.10.2010, S. 22; L 49 vom 24.2.2011, S. 
52; L 136 vom 24.5.2011, S. 105; L 185 
vom 4.7.2013, S. 18; L 109 vom 12.4.2014, 
S. 49; L 331 vom 18.11.2014, S. 40; L 94 
vom 10.4.2015, S. 9; L 127 vom 22.5.2015, 
S. 62; L 216 vom 22.8.2017, S. 27; L 102 
vom 23.4.2018, S. 99; L 249 vom 4.10.2018, 
S. 18; L 317 vom 14.12.2018, S. 57; L 120 
vom 8.5.2019, S. 34; L 141 vom 5.5.2020, 
S. 37; L 279 vom 27.8.2020, S. 23; L 137 
vom 22.4.2021, S. 22; L 83 vom 10.3.2022, 
S. 64) in der jeweils geltenden Fassung, so-
weit Bedarfsgegenstände im Sinne des § 2 
Abs. 6 Satz 1 LFGB oder Mittel zum Täto-
wieren, die jeweils der Überwachung nach 
§ 38 Abs. 2a oder § 39a Abs. 2 LFGB un-
terliegen, durch die im Anhang XVII der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 geregelten 
Beschränkungen für die Herstellung, das 
Inverkehrbringen und die Verwendung be-
stimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und 
Erzeugnisse betroffen sind." 

b) In Absatz 2 wird die Verweisung "Thüringer Ver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und 
zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz vom 2. März 2016 (GVBl. 
S. 155)" durch die Verweisung "Thüringer Verord-
nung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur 
Übertragung von Verordnungsermächtigungen im 
Rahmen des Infektionsschutzes vom 12. Juli 2022 
(GVBl. S. 316)" ersetzt.

4. In § 8 werden die Worte "in männlicher und weiblicher 
Form" durch die Worte "für alle Geschlechter" ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des  

Thüringer Lebensmittelüberwachungsgesetzes

Das Thüringer Lebensmittelüberwachungsgesetz vom 
8. Juli 2009 (GVBl. S. 581), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBl. S. 236), wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe "3. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1426)" durch die Angabe "15. September 
2021 (BGBl. I S. 4253; 2022 I S. 28)" ersetzt.

2. In § 2 Satz 3 wird der Klammerzusatz "(ABl. L 95 vom 
7.4.2017, S. 1; L 137 S. 40; 2018 L 48 S. 44)" durch den 
Klammerzusatz "(ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1; L 137 
vom 24.5.2017, S. 40; L 48 vom 21.2.2018, S. 44; L 322 
vom 18.12.2018, S. 85; L 126 vom 15.5.2019, S. 73)" 
ersetzt.

Artikel 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, 3. Januar 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Arbeit, Soziales, 
 Gesundheit, Frauen und Familie

Bodo Ramelow Heike Werner
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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung über gerichtliche Zuständigkeiten  

in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
Vom 22. Dezember 2022

Aufgrund des § 22c Abs. 1 Satz 1 und 3 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I 
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 7. Juli 2021 (BGBl. I S. 2363), in Verbindung mit § 1 
Satz 1 Nr. 15 und Satz 2 der Thüringer Ermächtigungs-
übertragungsverordnung Justiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. 
S. 143), geändert durch Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 65), verordnet das Ministerium für Migration, Ju-
stiz und Verbraucherschutz:

Artikel 1

§ 10 der Thüringer Verordnung über gerichtliche Zustän-
digkeiten in der ordentlichen Gerichtsbarkeit vom 17. No-
vember 2011 (GVBl. S. 511), die zuletzt durch Verordnung 
vom 6. Dezember 2019 (GVBl. S. 562) geändert worden 
ist, erhält folgende Fassung:

"§ 10 
Bereitschaftsdienstkonzentrationen

(1) Für die Amtsgerichte im Bezirk eines Landgerichts 
wird ein gemeinsamer Bereitschaftsdienstplan aufgestellt.

(2) Zu dem Bereitschaftsdienst sind neben den Richtern 
der Amtsgerichte auch die Richter des jeweiligen Landge-
richts heranzuziehen."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. 

Erfurt, den 22. Dezember 2022

Der Minister für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz

Dirk Adams
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